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Sachverhalt und Anträge 

Die Beschwerde richtet sich gegen die Zwischen-

entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA vom 

15. April 1991 Qber die Aufrechterhaltung des 

europãischen Patents Nr. 0 144 938 (Patent-

anmeldungsnr. 84 114 585.7) in gendertem Umfang. 

Zur StUtzung der Einspruche der BeschwerdefQhrerin 

(Einsprechenden I) und der weiteren Verfahrensbeteiligten 

(Einsprechenden II) wurde unter anderem auf die folgenden 

Dokumente verwiesen, die ebenfalls im Beschwerdeverfahren 

eine Rolle spielen: 

D5: 	DE-B-1 257 036 

D7: 	EP-A-0 051 309 

Die Beschwerdeführerin hat am 7. Juni 1991 unter 

gleichzeitiger Bezahiung der BeschwerdegebQhr Beschwerde 

eingelegt und am 16. August 1991 deren schriftliche 

Begrundung eingereicht. 

In der Mitteilung der Karnmer gemm4 Z Artikel 11 (2) VOEK 

yam 19. Mrz 1993 gab die Kammer ihrer vor1uf1'aen 

Auffasstg Ausdruck, daS der Gegenstand des vcrliecenden 

Patentasr..ichs 1 im Hinblick auf Dckumen 	7 kaxn au 

einer erfinderischen Ttigkeit beruhen dQrfte. Daraufhin 

legte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) drei Sãtze 

geanderter AnsprQche mit entsprechend angepater 

Beschreibung als Haupt- und Hi1fsantrge vor. 

Der Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut: 

"Drehkippfenster oder -tUr, umfassend einen Blendrabmen 

(10) und einen uxn eine Kippachse (14) kippbaren und eine 

Drehachse (16) drehbaren FlQgelrabmen (12), wobei an 

wenigstens einem Teil der FlQgelrabmenschenkel, vorzuc- 

1898 .D 



- 2 - 	 T 0422/91 

weise im Falzbereich, Treibstangenrnittel (74;274) 

angeordnet sind, urn Fensterfunkt.jonen zu verinittein, 

nrn1jch Kippberejtschaft, SpaltOffnungsfixierung, 

Drehbereitschaft, Schiieiverriege1ung, wobei ferner diese 

Treibstangerirnittel durch Handbettigungsmitte1 (44) in 

L&ngsrichtung des jeweiligen FlQgelschenkels bewegbar und 

durch diese nacheinander in verschiedenen Fenster-

funktionen entsprechende Funktionsstellungen einstellbar 

sind und wobei in einer zwischen den Funktionsstellungen 

Drehbereitschaft und Kippbereitschaft liegenden 

Funktionsstellung SpaltOffnungsfixierung ein nit den 

Treibstangenznitteln bewegliches Steliglied (46;246) und 

ein am Blendrabmen angebrachtes Gegensteliglied (50) 

ineinander eingreif end eine Spaltoffnungsstellung des 

Flugelrabmens fixieren, wobei wenigstens in der 

Funktionsstellung SpaltOffnungsfixiereung der Treib-

stangenrnittel (74;274) das Steliglied (46;246) aus einer 

Eingriffsstellung (Fig. 2 und 3) für gegenseitigen 

Eingriff mit den Gegensteliglied (50) in Längsrichtunc 

des das Steliglied (46;246) tragenden FlQgelschenkels zu 

einer Auiereingriffsste11ung (Fig.8) auf einer Seite des 

Gegensteliglieds (50) ohne gegenseitigen Eingriff 

beweglich ausgebildet und in die Eingriffsstellung 

federvorgespannt ist und wobei eine von den Treibstangen-

mittein (74;274) gesteuerte Rückha1teeinrichung 

vorgesehen ist, welche das bewegliche Steliglied (46;246) 

ide its-cha--ft-s st-e11rng(Fg 21)_ 	der - 

Auereingriffsste11ung h1t und bei elner Bewegung der 

Treibstangemitte1 (74;274) aus der Kippbereitschafts-

stellung in die SpaltOffnungfixierungsstellung (Fig.6) 

freigibt, dadurch gekennzeichnet, dag die Rückhalte-

einrichtung das bewegliche Steliglied (46;246) bei einer 

Weiterbewegung der Treibstangerimittel (74;274) aus der 

Spaltoffnungsfixierungssteiiung in die Drehbereitschafts - 

stellung (Fig.5) zurUck in die Auereingriffsste11ung 

bewegt. 
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Am 29. September 1993 f and eine mündliche Verhandlung 

statt. 

IV. 	Gegen die Gewährbarkeit der AnsprUche gernäff, den Anträgen 

der Beschwerdegegnerin hat die BeschwerdefQhrerin 

folgende Einwnde erhoben: 

Bei den Merkmalen dieser 

lediglich urn Funktionsme 

Fachmann Qberhaupt nicht 

gemäIe Fenster aufgebaut 

Anspruch 13 finde er die 

Merkmale. 

Ansprüche handele es sich 

kma1e, so dais es für den 

kiar sei, wie das erfindungs-

werden soilte. Nur un 

dazu notwendigen strukturellen 

Das neu eingefUhrte kennzeichnende Merkmal, das eine 

bestirnrnte BewegungsrQckkehr des Steliglieds fordere, 

ergebe sich andererseits aus der Entgegenhaltung D7, von 

der die Merkmale des Oberbegriffs der AnsprUche 1 bereits 

ausgingen. In Figur 59 dieser Druckschrift sei eine 

Ausführungsforrn beschrieben, in der eine RQckhalte- 

einrichtung in der Form von Kulissenbahnen em 

bewegliches, in der SpaltOffnungsstellung ein Gegenstell-

glied hintergreifendes Steliglied bei einer Weiter -

bewegung der Treibstangen.mittel aus. der SpaltOffnungs-

stellung in die Drehbereitschaft zurück in eine 

Auereingriffsste11ung bewege, in weicher das Steliglied 

vom Gegensteliglied entfernt sei. In diesem Fachbereich 

sei es wohlbekannt, ein mit den Treibstangenmittein 

bewegliches Steliglied mit einem am Blendrahmen 

angebrachten, verzahnten Gegensteliglied in Eingriff zu 

bringen; siehe Dokurnent D5. Deshaib gelange der Facbmann 

durch die Kornbination der AusfUhrungsfortnen nach 

Figuren 83 und 59 des Dokuinents D7 ohne weiteres zum 

Gegenstand der AnsprUche 1 gemA9 den Antràgen der 

Beschwerdegegflerifl. Zu bemerken sei ferner, dag das 

kennzeichnende Merkmal dieser Anspruche 1 einen rein 

funktiorialefl Charakter habe und bereits aus Figur 59 des 

1898 .D 	 ---I... 
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Dokuinents D7 genau bekannt sei. Für die Ubertragung 

dieser Funktion auf die Einrichtung nach Figur 83 dieses 

Dokuments seien zwar besondere Manabxnen struktureller 

Natur notwendig, die jedoch in den AnsprUchen 1 gemaZ den 

Anträgen der Beschwerdegegnerin gar nicht erwähnt seien. 

DarUber hinaus hat die weitere Verfahrensbeteiligte 

vorgetragen, daE bei dem Gegenstand der AnsprUche 1 gem 

den Antragen der Beschwerdegegnerin, der ein Drehkipp-

fenster betreffe, für den Benutzer das Risiko einer 

Fehibedienung bestehe, wenn er von der SpaltOffnungs-

stellung in die Drehstellung gehen wolle, weil die Achsen 

des Fensters dann nicht mehr entriegelt seien, und da 

ferner aus der Beschreibung des Streitpatents hervorgehe, 

daZ in Wirklichkeit zwei RQckhalteeinrichtungen mit 

unterschiedlichen Funktionen notwendig seien, whrend die 

Anspruche nur eine erwàhnten, und dais sch1ie11ich das neu 

eingefuhrte Merkmal mit der LOsung der dern Streitpatent 

zugrunde liegenden Aufgabe nichts zu tun habe. Anderer -

seits sei diese Aufgabe bereits durch den Stand der 

Technik gemaZ Dokument D7 gelOst worden. 

Die Beschwerdegegnerin widersprach diesen Ausführungen im 

wesentlichen mit folgenden Argumenten: 

Die Fehlbedienung, die dem Fachmann durchaus bekannt sei, 

b1dekeJGnst-and—der--E--r-fi-rdung 	ee_tsse_a- - - 

Sicherheitsmittel, die dazu bestirnxnt seien, eine soiche 

Fehibedienung zu verhindern, ebenfalls bekannt. Auferdem 

genUge es in einem Erzeugnisanspruch Aufbauprinzipien 

anzugeben. Mit dem Gegenstand der Ansprüche 1 gemAZ ihren 

Anträgen 1ieen sich zusatziiche PositionierungsrnOglich-

keiten des Flugels verwirklichen. Die von der Beschwerde-

führerin erwãhnte Kornbination der Ausführungsformen nach 

Figuren 83 und 59 des Dokumentes D7 sei durch eine 

Bewegungskinematik gekennzeichriet, die derjenigen des 

Gegenstandes der Ansprüche 1 gem&Z ihren Antr.gen nicht 
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entspreche. Auferdem gebe Dokurnent D7 keine Anregung, die 

in Figur 83 dargesteilte Bewegungskinematik zu andern, so 

daE eine soiche Kombination für den Fachmann nicht auf 

der Hand gelegen habe. 

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des 

europischen Patents Nr. 144 938. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Aufrechterhaltung 

des Patents mit folgenden Unterlagen: 

Hauptantrag: Beschreibung und Ansprüche 1 - 15, 

eingereicht am 27. August 1993; Zeichnung wie 

erteilt. 

Hilfsantrag 1: Beschreibung und Ansprüche 1 - 15, 

eingereicht am 27. August 1993; Zeichnung wie 

erteilt. 

Hilfsantrag 2: Beschreibung und Ansprüche 1 - 14, 

eingereicht am 27. August 1993; Zeicbnung wie 

erceit. 

Ent s chei dung s gründe 

Die Beschwerde ist zulãssig. 

Hauptantrg 

Die in Oberbegriff ("in Längsrichtung des das Steliglied 

tragenden FlQgelschenkels', "auf einer Seite des Gegen-

ste11g1ieds, "bei einer Bewegung der Treibstangenmittel 

(74;274) aus der Kippbereitschaftstellung in die') und im 

kennzeichnendefl Teil ("bei einer Weiterbewegung der 

Treibstangeilmittel (74;274) aus der SpiaitOffnungsc.eilung 
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in die") des Anspruchs 1 des Hauptantrages eingefuhrten 

Einschränkungen ergeben sich sowohi aus den 

ursprunglichen Figuren der Zeichnung, insbesondere 

Figuren 4 bis 7, sowie aus den zugehOrigen Abschnitten 

der ursprünglichen Beschreibung. Die Beschreibung wurde 

insofern geandert, als sie an das geltende Schutzbegehren 

angepait worden ist und nunmehr eine bessere WQrdigung 

des Standes der Technik enthãlt. Die Erfordnisse des 

Artikels 123 (2) und (3) EPU sind somit erfQllt. 

3. 	K1&rheit des Anspruchs 

Nach standiger Rechtsprechung der Eeschwerdekarnrner 

erfUllt die Definition eines technischen Merkmals durch 

seine Funktion die Erfordernisse des Artikels 84 EPU, 

wenn die für diese Funktion in Betracht korrnenden 

technischen Realisierungsmittel dem Fachmann aufgrund 

seines Fachwissens oder der Patentbeschreibung ohne 

weiteres zur Verfügung stehen. Dabei genügt es 

norrnaler-weise, wenn in der Patentbeschreibung em 

einziges Beispiel of fenbart ist. Da diese Bedingung un 

vorliegenden Fall erfüllt ist, genügt der Ansoruch 1 den 

Erfordernissen des Artikels 84 EPU. 

Die vorilegende Erfindung befat sich mit. der LOsung 

einer besirnrnten irn Zusammenhang mit Fenstern 

de'i Bere_ch der 

SpaltOffnungen eines Flugels zu e.Jeitern. Es ist deshaib 

hinreichend, im Patentanspruch lediglich diejenigen 

Merkinale deut.lich anzugeben, die für die LOsung dieser 

Aufgabe wesentlich sind. Dag die erfindungsgemaf,e LOsung 

an sich uncer bestirnmten Umstnden zu einer Fehlbedienung 

des Fensters führen kann, ist somit als Argument gegen 

die Aufrechterhaltuflg des Streitpatents unbeachtlich. 

un Anspruch 1 ist von einer P.ückhalteeinrichtung die 

Rede. Eir.e Einrichtung kann aus einern oder rnehreren 

'V 
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Teilen bestehen, so dag der Begriff 'Rückha1te-

einrichtung" nicht aussch1iet, da:9 verschiedene 

RQckhalteteile dieser Einrichtung die beanspruchte 

Funktion erfUllen. Es besteht somit kein Widerspruch 

zwischen dem Anspruch 1 und der Beschreibung. 

Die Neuheit des Gegenstandes des Anspruches 1 wurde nicht 

bestritten. Es ist ferner auch unbestritten, dag das 

umfangreiche, aus 102 Seiten und 82 Figuren bestehende 

Dokument D7 den dem Gegenstand des Streitpatents am 

nãchsten kornrnenden Stand der Technik darstelit. Genauer 

gesagt gelangt man durch die in dieser Entgegenhaltung 

vorgeschlagene Koinbination von zwei in den Figuren 82 - 

83 und 25 - 28 dargesteliten Ausführungsbeispielen zu 

einem Drehkippfenster oder einer Drehkipptür gem&Z dem 

Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Der aus dieser Koinbination sich ergebende Drehkipp-

beschlag ist ein Stellglied, das an der Stulpschiene für 

den gegenseitigen Eingriff mit einern am Blendrahmen 

angebrachten Gegensteliglied angebracht, in Lngsrichtung 

des Flugelschenkels verschiebbar gelagert und in die 

Eingriffstellung federvorgespannt ist.. Ein Vorsprung des 

Steliglieds ist in einem Langloch der Treibstange derart 

aufgenornmen, dais eine Totgangverbindung zwischen Treib-

stange und Steliglied besteht. Diese Totgangverbindur.g 

bewirkt, dag das Steliglied in der Kippbereitschaft.s-

stellung des Handgriffs bzw. der Treibstange von einer 

Kante des Langlochs der Treibstange in der Auger -

eingriffsstellung auf einer Seite des Gegensteliglieds 

gehalten wird. Beirn Ubergang in die folgende Funkt.icns-

steilung 1ISpa1t6ffnungsfixierungl  wird das Steliglied von 

der Treibstange zur Bewegung in die Eingriffsstellung des 

Steliglieds unter der Wirkung der Feder freigegeben. Da 

das Steliglied mehrere Zahnkerben aufweist, weiche zuxn 

Zusarrnenwirken mit einem Stelistift des Gegensteliglieds 

bestixrnt sind, konnen damit verschiedene Spalt6ffnungs- 

1898 .D 	 .../... 
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weiten des Flügels erreicht werden. Wenn jedoch die 

Treibstange in Richtung ihrer nachfolgenden Funktions-

stellung, närnlich der Drehbereitschaftsstellung, weiter 

bewegt wird, bleibt das Steliglied im Eingriff mit dem 

Gegensteliglied, so daf, der Flügel nicht bewegt werden 

kann. Aus diesem Grunde sind Steliglied und Gegenstell-

glied derart senkrecht zur Flugelebene sowie relativ 

zueinander versetzt angeordnet, dag bei vo11stndig 

geschlossenem Flugel das Steliglied und das Gegenstell-

glied nicht ineinandergreif en und das Steliglied am 

Gegensteliglied vorbeigehen kann. Diese Bewegung kann 

selbstverstãndlich nur erfolgen, wenn vorher durch 

ROckbewegung der Treibstange das Steliglied freigegeben 

und der Flugeirabmen geschlossen wird, so da1, dann die 

Treibstange in die Drehbereitschaftsstellung ibergefQhrt 

werden kann. 

Aufgrund der versetzten Anordnung von Steliglied und 

Gegensteliglied sind jedoch bei diesem bekannten Beschlag 

sehr kleine SpaltOffnungsweiten ausgeschlossen, weil das 

Steliglied am Beginn der Of fnung des FlQgels nicht gegen 

das Gegensteliglied stoen kann. 

6. 	Die der vorliegenden Erfindung zugrunde liecende Aufgabe 

besteht darin, ein Drehkippfenster oder eine Drehkipptür 

der eingangs genannten Art mit weiteraehenden 

LdGeger- 

steliglied bereitzustellen, weiches bzw. welche bei 

einfachern Aufbau für einen grofen Kippwinkelbereich mit 

unbeschrnkt kleinem Mindestkippwinkel geeignet ist. 

Diese Aufgabe wird durch das Kennzeichenmerkmal des 

Anspruchs 1 gelOst, weil die durch dieses Merkmal 

vorgeschlagene Mafnahme bewirkt, daZ das Stellglied und 

1898.D 	 . . .1... 
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das Gegenstellglied auch bei geschlossenern Flugel 

einander eingriffsbereit gegenuberliegen, so dag sich der 

mOgliche Kippwinkelbereich bis 00  Kippwinkel erstrecken 

kann. 

Es ist zunächst zweifelhaft, ob der Fachrnann sich unter 

den zahireichen Beispielen des Dokuxnents D7 em 

bestimmtes aussuchen und es mit der bereits 

vorgeschlagenen, jedoch nicht ausdrQcklich bezeichneten 

AusfUhrungsforrrt, bestehend aus einer Kornbination der 

AusfQhrungsformen nach Figuren 83 und 27, zustzlich 

kornbinieren würde, wenn kein entsprechende Anregung in 

diesem Dokuxnent enthalten ist, obschon dort die 

Verwendung dieses Beispiels mit verschiedenen anderen 

AusfQhrungsformen in Betracht gezogen wird. Auferdem wird 

durch die AusfQhrungsform nach Figur 59 lediglich eine 

definierte Spaltoffnungsstellung erzielt, und keine 

unterschiedlichen SpaltOffnungsweiten festgelegt, so da1 

dieses Beispiel die dem Streitpatent zugrunde liegende 

Aufgabe in keiner Weise lOst. 

Doch selbst dann, wenn man, wie von der Beschwerde-

führerin angeregt, die Lehre der Ausftihrungsforrnen nach 

Figuren 59 und 83 miteinander kornbirieren oder selbst 

eine Kcmbination der AusfQhrungsforn nach Figur 59 mit 

einer Kccination der Ausführungsformen nach Figuren 83 

und 27 durchführen würde, ergbe dies nicht unmittelbar 

die LOsung nach Anspruch 1, da das BewegungsverrnOgen des 

Steliglieds in diesen AusfQhrungsforinen unterschiedlich 

ist. In der Ausfuhrungsform nach Figur 59 bewegt sich das 

Steliglied nãmlich senkrecht zur Treibstange und muf 

unbedingt durch die Kante einer Durchfuhrung der 

Stulpschiene standig gehalten werden, whrend in der 

AusfuhrurlgSfOrlfl nach Figuren 83 und 27, also nach dem 

Oberbegriff des Anspruches 1 des Streitpatents, das 

steliglied "in Lãngsrichtung des das Steliglied tragenden 

Flugelscher.kelS" (und sornit der Treibstange) "beweglich 
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ausgebildet ist", was zur Folge hat, da, das Steliglied 

sich in einern Langloch der Stulpschiene bewegen kann. Mit 

einer Bewegung in zwei senkrechten Richtungen wUrde das 

Steliglied nichc richtig arbeiten kOnnen. Die Beschwerde-

fQhrerin hat selbst zugegeben, daZ fQr die Realisierung 

einer soichen Koinbination zusätzliche strukturelle 

Mafnahmen notwendig wëren. Diese Koinbination liegt 

deshaib nicht auf der Hand. Dais die strukturellen 

MaI,nahrnen der Losung des Streitpatents nicht in dessen 

Anspruch 1 erscheinen, ist im Hinblick auf die 

erforderliche erfinderische Tätigkeit unerheblich. Em 

soicher Einwand betrif ft lediglich das Erfordernis der 

Kiarheit nach Artikel 84 EPU und wurde weiter oben 

bereits erOrtert. Bei der Bewertung der erfinderischen 

T.tigkeit ist die von der Beschwerdeführerin vorgenornrnene 

isolierte Betrachtung des Kennzeichenmerkmals des 

Anspruchs 1 aufgrund seiner funktionelle Fassung nicht 

angebracht, wenn das Merkmal zur LOsung der Aufgabe mit 

anderen Merkmalen des Anspruchs wirkungsmaiig in 

Verbindung steht. 

Der anderen Entgegenhaltung D5, die die Beschwerde- 

führerin whrend der mündlichen Verhandlung lediglich 

wegen der verzahnten Ausgesaitung des Gegensteliglieds 

kurz erwahnt hat, 1st auch nichts zu entnebznen, was als 

Anregung augefaIt werden kOnnce, die zwancs1ufjg zum 

Ge dds nspruch-s- 1- dsSrreipatens hinführen 

würde. Sic betriffc eine einfache Ausstellvorrichtung für - 

SchwingflQgel, die aus einem am Blendral -imen befestigten 

Gegensteliglied und aus einem in die Verzahnung dieses 

Gegensteliglieds eingreifenden Steliglieds bzw. 

Vorsprungs der Treibscange besteht. Dieser Vorsprung ist 

fest an der Treibstange angebracht und hat deshalb keine 

eigenstãndige Bewegungsfähigkeit. 

Der Anspruch 1 des Hauptantrags beruht somit auf einer 

erfinderischen Tatigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU. 
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Die abhangigen Anspruche 2 bis 15 betreffen besondere 

AusfUhrungsformen des Gegenstarids des Anspruchs 1 und 

erfUllen somit ebenfalls die Voraussetzungen der 

Artikel 52 und 56 EPU. 

Da somit dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin statt-

zugeben ist, sind die Hilfsantrage gegenstandlos. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurUckverwiesen mit 

dem Auftrag, das Patent gemAS Hauptantrag (Abschnitt VII 

oben) aufrechtzuerhalten. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 
	 C.T. Wilson 
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